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Einleitung und Aufbau der Untersuchung

Die Digitalisierung erfasst immer mehr Lebensbereiche. Auch der Abschluss 
und die Abwicklung von Verträgen können digitalisiert werden. Das Mittel dazu 
sind sog. Smart Contracts, die sich mehr und mehr als unverzichtbar erweisen. 
Smart Contracts sollen es schaffen, Prozesse zu automatisieren, Kosten zu senken 
und die Sicherheit zu erhöhen. Traditionell müssen jeder Vertragsschluss und jeder 
Leistungsaustausch manuell durchgeführt werden. Schließt ein Fluggast beispiels-
weise einen Beförderungsvertrag mit einer Fluggesellschaft ab, hat er bei einer Ver-
spätung des Fluges von drei Stunden nach der FluggastrechteVO1 einen Anspruch 
auf Entschädigung, sofern keine Ausnahmen vorliegen. Herkömmlicherweise 
musste der Fluggast das Geld von der Fluggesellschaft einfordern und bei Weige-
rung der Zahlung gerichtliche Schritte einleiten. Da dies für den Einzelnen auf-
wendig und unwirtschaftlich sein kann und Flüge zudem häufig verspätet sind, sind 
im Zuge der Digitalisierung Inkassounternehmen wie Flightright entstanden, die 
Fluggästen helfen, ihre Ansprüche gegen Fluggesellschaften durchzusetzen. Die 
Prozesse der Geltendmachung der Ansprüche verlaufen jedoch bei diesen Unter-
nehmen nicht automatisch. Hier kann der Smart Contract helfen und als eine Art 
Treuhänder fungieren: Der Ticketpreis wird an den Smart Contract gezahlt. Dieser 
prüft, ob ein Entschädigungsfall eingetreten ist. Ist der Flug pünktlich, fließt das 
Geld an die Fluggesellschaft. Bei einer Verspätung fließt nur ein Teil des Geldes 
an die Fluggesellschaft, den übrigen Teil erhält der Fluggast zurück.

Auch in den Bereichen fin und legal tech hört man von Smart Contracts.2 Da-
bei haben die jüngsten Entwicklungen im Bereich Blockchain die Relevanz der 
Smart Contracts hervorgehoben.3 Bei Smart Contracts handelt es sich jedoch nicht 
um eine neue Idee. Genau genommen ist diese beim klassischen Warenautomaten 
bereits zweitausend Jahre alt.4 Der Einsatz solcher Technologien, die durch Code 
geprägt sind, stieß jedoch stets an die Grenzen der analogen Welt.5 Denn einerseits 
lassen sich komplexe Vorgänge nur mühevoll in Code abbilden, andererseits kann 
ein Smart Contract nicht ohne Weiteres die analoge Welt beeinflussen.

 1 Art. 5, 6, 7 Verordnung (EG) Nr. 261/2004, zur Rechtsfortbildung siehe EuGH Urt. v. 
19. 11. 2009 – C-402/07, EU:C:2009:716 Rn. 1 ff.
 2 Fries, Anwaltsblatt 2018, S. 86 (86); Korschinowski, RdF 2017, S. 97 (97).
 3 Durovic / Janssen, ERPL 2019, S. 753 (757).
 4 Der erste Warenautomat war ein Weihwasserautomat, siehe Fries, Rethinking Law 2018, 
S. 46 (47).
 5 Jacobs / Lange-Hausstein, ITRB 2017, S. 10 (12).
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Die Idee eines intelligenten Vertrages erscheint vielversprechend, weil ein sol-
cher Vertrag nicht mehr kostenträchtig und zeitintensiv ausgehandelt, überwacht 
und durchgeführt werden muss. Zudem sind traditionelle Verträge als solche „in-
aktiv“, das heißt, sie dienen zur Gestaltung der Rechtslage zwischen den Parteien, 
mehr nicht.6 Dies führt dazu, dass bestehende Ansprüche nicht immer durchgesetzt 
werden, da der erzielbare Mehrwert nicht die damit verbundenen Kosten und den 
Zeitaufwand rechtfertigt.

Hier setzen Smart Contracts an. Denn erfolgen der Abschluss und die Durch-
setzung eines Vertrages automatisch, können die Parteien Zeit und Kosten sparen 
sowie Rechtsklarheit schaffen.7 Zudem erzeugen Smart Contracts eine größere Ver-
tragssicherheit dadurch, dass die Vertragsdurchsetzung durch den Programmcode 
garantiert wird. Die Parteien müssen einander nicht vertrauen, denn eine Abwei-
chung von dem, was im Code vereinbart wurde, ist nicht möglich. Smart Contracts 
wird daher ein großes Potenzial für die Wirtschaft zugeschrieben.

Als bedeutsam für die Anwendung von Smart Contracts gilt die sog. Blockchain-
Technologie. Diese kann die Grundlage für den Abschluss von Smart Contracts 
bilden und es den Parteien ermöglichen, die Vorteile von Blockchain und Smart 
Contracts zusammen zu nutzen. Ein wichtiger Vorteil der Kombination dieser bei-
den Technologien liegt darin, dass ein Smart Contract im Nachhinein nicht oder 
nur schwer manipuliert werden kann. Zur Verdeutlichung mag ein einfacher Ver-
gleich dienen: Der Kaufprozess bei einem Warenautomaten kann als Smart Con-
tract bezeichnet werden. Jedoch weiß ein Käufer nicht, ob er nach dem Einwurf 
des Geldes die Ware tatsächlich erhält. Behält der Warenautomat das Geld, ohne 
die Ware freizugeben, müsste ein Käufer – abhängig von den Umständen des Fal-
les – auf Rückzahlung des Geldes oder auf Leistung klagen. Die Blockchain soll 
solche Leistungsstörungen verhindern. Sie soll insbesondere transparenter und 
manipulationsfester sein.

Auch die EU erkennt die Potenziale dieser neuen Technologie. Das Europäische 
Parlament nahm 2016 eine Entschließung zu virtuellen Währungen an: Es

„erkennt an, dass sich das Potenzial der DLT noch entfaltet und weit über den Finanzsektor 
hinausreicht, etwa in Bereiche wie ‚Crypto-equity Crowdfunding‘ (Schwarmfinanzierung 
mit ‚Krypto-Kapital‘), Streitschlichtungsdienste, insbesondere im Finanzsektor und im 
Justizwesen, intelligente Verträge in Verbindung mit digitalen Unterschriften, Anwendun-
gen, die einen erhöhten Datenschutz und Synergien mit der Entwicklung des Internets der 
Dinge ermöglichen“8.

Auf nationaler politischer Ebene lässt sich der folgende Passus im Koalitions-
vertrag zwischen CDU, CSU und SPD von 2018 finden:

 6 Eine Ausnahme bilden dingliche Verträge.
 7 Vgl. Braegelmann / Kaulartz, in: Braegelmann / Kaulartz (Hrsg.), Rechtshandbuch Smart 
Contracts, S. 1 (3 (Rn. 7)).
 8 Europäisches Parlament, Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. Mai 2016 
zu virtuellen Währungen (2016/2007(INI)), 2016, S. 6.
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„Wir erleichtern Verbraucherinnen und Verbrauchern die Rechtsdurchsetzung durch Di-
gitalisierung, insbesondere bei smart contracts. Deshalb werden wir die Entwicklung der 
automatischen Vertragsentschädigung fördern und rechtssicher gestalten.“9

Entwicklungen auf der Legislativebene lassen sich vereinzelt beobachten. So 
wurde im Juni 2021 ein Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren 
verabschiedet.10 Inhaltlich zielt der Regierungsentwurf darauf ab, dass das deut-
sche Wertpapierrecht die Ausgabe digitaler Wertpapiere ggf. mittels einer Block-
chain ermöglicht.11 Von Interesse sind in dieser Hinsicht auch die Entwicklungen 
auf EU-Ebene. Denn aufgrund der häufigen Transnationalität der Sachverhalte 
bietet sich hier eine einheitliche Lösung an. Im Mai 2022 wurde eine Verordnung 
durch das Europäische Parlament und den Europäischen Rat zur Regelung des 
Finanzsektors bei Nutzung von Blockchains verabschiedet.12 Es soll ein Rechts-
rahmen für Kryptowerte in Bezug auf Finanzdienstleistungen geschaffen werden. 
Weitere Entwicklungen auf der Legislativebene sind nicht ausgeschlossen.

Die Möglichkeit der Nutzung der Blockchain-Technologie wird auch von staat-
lichen Institutionen untersucht. So hat etwa die Deutsche Bundesbank einen Test 
für eine Abwicklungsschnittstelle für elektronische Wertpapiere, basierend auf der 
Distributed Ledger-Technologie, unternommen.13 In der Wirtschaft gibt es eine 
Vielzahl von Unternehmen, z. B. Amazon, Microsoft oder SAP, die Blockchain-
Plattformen als Dienstleistung zur Verfügung stellen.14

Neue Technologien stellen in der Regel eine Herausforderung für die Rechts-
ordnung dar. Legislative Entwicklungen im Hinblick auf allgemeine zivilrechtliche 
Regeln sind jedoch in naher Zukunft nicht zu erwarten.15 Dies ist insofern über-
raschend, als eine Ausarbeitung des Bundestages die rechtliche Bedeutung von 
Smart Contracts als „bislang ungeklärt“ beschreibt.16 Dieser Mangel an rechtlicher 
Klarheit soll mit dieser Untersuchung reduziert werden. Mit ihr wird das Ziel ver-

 9 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 2018, S. 124 (Rn. 5825–5827). Der Ko-
alitionsvertrag 2021 zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP enthält einen solchen 
Passus nicht.
 10 Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren (eWpG) v. 2021.
 11 Bundestag, Drucksache 19/26925, S. 1.
 12 Verordnung (EU) 2022/858 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 
2022 über eine Pilotregelung für auf Distributed-Ledger-Technologie basierende Marktinfra-
strukturen und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 909/2014 
sowie der Richtlinie 2014/65/EU, ABl. L 151/1.
 13 Deutsche Börse, Abwicklung von DLT-basierten Wertpapieren in Zentralbankgeld er-
folgreich getestet, https://www.bundesbank.de/de/presse/pressenotizen/abwicklung-von-dlt-
basierten-wertpapieren-in-zentralbankgeld-erfolgreich-getestet-861438 (Stand: 16. 01. 2023).
 14 Siehe Matthes, in: Braegelmann / Kaulartz (Hrsg.), Rechtshandbuch Smart Contracts, S. 37 
(39 (Rn. 9)) m. w. N.
 15 Siehe Bundesregierung, Blockchain-Strategie, https://www.bundesregierung.de/breg-de/
themen/digitalisierung/blockchain-strategie-1671902 (Stand: 16. 01. 2023).
 16 Bundestag, Ausarbeitung, Fragen zu Blockchain und Kryptowährungen, WD 4 – 3000 – 
051/18, 2018, S. 11.

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/digitalisierung/blockchain-strategie-1671902
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